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1. Begehren 
Mit diesem Ausgabenbericht beantragen wir Ihnen, dem Musikverband beider Basel MVBB für 
die Jahre 2014–2017 folgende Ausgabe zu bewilligen. 
 
Beiträge an den Verband zu Gunsten  
der Basel-Städtischen Vereine 2014–2017 Fr. 110'000 p.a. 
 
Die Ausgabe ist im Budget 2014 eingestellt. Rechtsgrundlage bilden die Paragraphen 1 und 4 
des Kulturfördergesetzes vom 21. Oktober 2009 (SG 494.300). 

2. Begründung 

2.1 Musikverband beider Basel 

2.1.1 Ausgangslage 

Der aktuelle Subventionsvertrag des Kantons Basel-Stadt mit dem Musikverband beider Basel 
MVBB über die Höhe von 160'000 Franken p.a. hat eine Laufzeit von 2010–2013 (GRB 
Nr. 09/51/49G vom 17. Dezember 2009).  
 
Der Musikverband beider Basel (MVBB) vereinigt die in beiden Kantonen bestehenden Blasmu-
sikvereine und selbständigen Jugendmusikkorps. Er bezweckt, die gemeinsamen Interessen der 
im Verband angeschlossenen Vereine zu vertreten und zu wahren, das Blasmusikwesen zu er-
halten und zu fördern sowie bei Interessierten Begeisterung für die Blasmusik zu wecken und 
deren Ausbildung zu unterstützen. Seit der Fusion der Musikverbände Basel-Stadt und Baselland 
im Jahr 2007 vertritt die Interessengemeinschaft Basel-Städtischer Musikvereine (IG BS-MV) die 
Belange der IG-Musikschule und der Basler Musikvereine. Die IG BS-MV ist unter anderem für 
die Verteilung der Zuwendungen des Kantons Basel-Stadt an die Baselstädtischen Vereine des 
MVBB zuständig. Sie achtet dabei auf die Einhaltung des Reglements zur Verteilung der Zuwen-
dungen an die Baselstädtischen Vereine. Darüber hinaus gehören zu ihren Aufgaben die Organi-
sation von Wettspielen im Rahmen von Musiktagen sowie die Organisation und Überwachung der 
leistungsberechtigten Auftritte der Sektionen. Durch den Einsitz einer IG-Vertretung im Vorstand 
des MVBB ist der Informationsaustausch zwischen Verband und den Basler Vereinen gewährleis-
tet. Auch haben sich die Basler Vereine gut im gemeinsamen Verband integriert.  

2.1.2 Baselstädtische Musikvereine 

Folgende elf Baselstädtische Musikvereine sind dem MVBB angeschlossen: 
- Blaukreuzmusik Basel,  
- Feldmusik-Verein Basel,  
- Heilsarmee Musikkorps Basel 1, 
- Knaben- und Mädchenmusik Basel, 
- Musikverein Kleinhüningen,  
- Musikverein Riehen, 
- Polizei-Musik Basel,  
- Posaunenchor des CVJM Riehen, 
- Stadtmusik Basel,  
- Veteranenspiel Basel,  
- Zollmusik Basel. 
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Vermehrt nehmen die Basler Musikvereine an den Wett- oder Bewertungsspielen des Kantonalen 
Musiktages teil. Sie stellen sich dem Vergleich mit anderen Vereinen mit dem Ziel, sich musika-
lisch zu verbessern. Jährlich organisiert die IG BS-MV neben der Basler Musikstafette im Sep-
tember auch Adventskonzerte an verschiedenen Orten in Basel. Jeder Verein verpflichtet sich 
zudem zu drei Auftritten in der Öffentlichkeit, etwa in Heimen oder Spitälern von Basel-Stadt. Ei-
nige Basler Musikvereine nehmen darüber hinaus an Grossanlässen im In- und Ausland teil und 
tragen die Basler Blasmusikszene über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus. 

2.1.3 Integration der MVBB Musikschule in die Knaben- und Mädchenmusik Basel 
(KMB) 

 
In den Jahren 2010 und 2011 wurde intensiv an der Integration der MVBB Musikschule in die 
Knaben- und Mädchenmusik Basel (KMB) gearbeitet. Ziel dieser Integration ist es, die vorhande-
nen finanziellen und personellen Ressourcen optimal einzusetzen und hierdurch eine effizientere 
Nachwuchsförderung für die Basler Musikvereine zu ermöglichen. Mit dem Regierungsratsbe-
schluss vom 31. Januar 2012 wurde eine entsprechende Zusammenarbeitsvereinbarung zwi-
schen den Musikschulen des Musikverbandes beider Basel (MVBB) und der Knabenmusik Basel 
(KMB) von kantonaler Seite genehmigt. Darüber hinaus wurden die Subventionsverträge beider 
Partner für die Jahre 2012 und 2013 entsprechend angepasst.  
 
Bislang erhielt die MVBB Musikschule jährlich eine Subvention von 50'000 Franken für die Aus-
bildung ihrer Jungbläser/-innen. Seit Januar 2012 wird der Unterricht seiner Schüler/-innen von 
der KMB durchgeführt, ebenso werden die Bedürfnisse der Vereine und ihrer Schüler/-innen in 
das Angebot der KMB aufgenommen. Der MVBB vergütet der KMB die geleisteten Unterrichts-
stunden. Für die folgende Subventionsperiode schliesst die KMB den Betrag von 50'000 Franken 
für die Ausbildung in ihr Begehren ein. Der Musikverband beider Basel hat gleichzeitig seinen 
Subventionsantrag um diesen Betrag reduziert. 

2.1.4 Finanzielle Situation 

Für die Aktivitäten der Baselstädtischen Vereine wird im MVBB separat Rechnung geführt. Seit 
2010 werden pro Jahr 7'500 Franken für Verbandsaufgaben eingesetzt, also weniger als 10% der 
110‘000 Franken Subvention. Den elf Mitglieder-Vereinen werden nach einem von der IG BS-MV 
festgelegten Verteilschlüssel 102‘500 Franken ausbezahlt, was im Durchschnitt pro Verein einen 
Unterstützungsbetrag von 9'300 Franken bedeutet. Die Subvention durch den Kanton Basel-Stadt 
deckt meist nur knapp das Dirigentenhonorar der einzelnen Vereine. Entstehen bei einem Verein 
z. B. durch Zusatz- oder Registerproben für einen Kantonalen Musiktag oder für ein ausseror-
dentliches Konzert zusätzliche Kosten, steigen die Lohnkosten auf bis 20‘000 Franken pro Jahr 
an. Neuerdings entstehen den Vereinen auch vermehrt Mietkosten für Übungslokale oder Kon-
zertsäle. Daher müssen die Vereine zusätzliche Einnahmen durch Engagements oder Sponsoren 
und Gönner generieren. Die Vereinsverantwortlichen wiederum stehen zunehmend im Span-
nungsfeld zwischen den Aktivitäten im musikalischen Bereich und den Anstrengungen für eine 
ausgeglichene Finanzlage. Im Schnitt betragen die Eigenleistungen eines Vereins eindrückliche 
70% der Gesamteinnahmen. 
 
Für die IG-Musikschule wird in der aktuellen Subventionsperiode jeweils eine separate Jahres-
rechnung eingereicht. 
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Übersicht über die Finanzen 2010–2012 (Beilagen 2–5): 
 
Rechnungsperiode Ertrag Fr. Aufwand Fr. Gewinn(+)/Verlust(-) Fr. 

Verband 2010 110'046.00 -110'157.00 -111.00 

Verband 2011 110'063.25 -110'094.00 -30.75 

Verband 2012  110'061.05 -111'058.00 -996.95 

Musikschule 2010 78'240.00 -64'783.90 13'456.10 

Musikschule 2011 73'805.00 -56'813.40 16'991.60 

Musikschule 2012  52'476.05 -52'130.65 345.40 

2.1.5 Reglement zur Verteilung der Zuwendungen an die angeschlossenen  
Musikvereine 

Die IG BS-MV hat zur Verteilung der Zuwendungen an die angeschlossenen Musikvereine ein 
Reglement ausgearbeitet. Darin sind die Voraussetzungen der Leistungsberechtigung, der Leis-
tungsauftrag der Sektionen und die Leistungsberechnung geregelt. Die Sektionen sind nach Mit-
gliederzahl in fünf Leistungsklassen eingeteilt. Die Mitgliederzahlen werden vom MVBB jedes 
Jahr neu erhoben. Die beiden Riehener Vereine bilden eine eigene Klasse. Sie erhalten von der 
Gemeinde Riehen ebenfalls eine Subvention und bekommen daher keinen Grundbeitrag. Die 
Klassen 2–5 erhalten einen abgestuften Grundbeitrag in der Höhe zwischen 2‘500 Franken bis 
7‘000 Franken. Für die Teilnahme an zwei Verbandsanlässen und die Durchführung von leis-
tungsberechtigten Vereinsanlässen erhalten die Sektionen zusätzlich einen Leistungsbeitrag. Die 
Korps können jährlich maximal drei leistungsberechtigte Platz- respektive Promenadenkonzerte 
an verschiedenen Orten auf dem Kantonsgebiet, inklusive Grün 80, anmelden. Als Promenaden-
konzerte gelten auch Auftritte in Spitälern und Heimen. Zudem stehen die Blasmusikvereine den 
Behörden für die musikalische Umrahmung von offiziellen Anlässen zur Verfügung. Bei sämtli-
chen Anlässen mit Eintritt, Gage oder anderweitiger Vergütung sind Leistungen des Verbandes 
ausgeschlossen. Das erwähnte Reglement wird Bestandteil des Subventionsvertrages. 

2.2 Antrag des Musikverbands beider Basel 

2.2.1 Reduktion der bisherigen Subvention für Jungbläser/-innenausbildung in Rah-
men eines Budgettransfers an die Knaben- und Mädchenmusik Basel 

Bislang erhielt die MVBB Musikschule jährlich eine Subvention von 50'000 Franken für die Aus-
bildung ihrer Jungbläser/-innen. Seit Januar 2012 wird der Unterricht seiner Schüler/-innen von 
der Knaben- und Mädchenmusik Basel (KMB) durchgeführt und die Bedürfnisse der Vereine und 
ihrer Schüler/-innen in das Angebot der KMB aufgenommen. Der MVBB vergütet der KMB die 
geleisteten Unterrichtsstunden. Für die folgende Subventionsperiode schliesst die KMB den Be-
trag von 50'000 Franken für die Ausbildung in ihr Subventionsbegehren ein. Der Musikverband 
beider Basel hat gleichzeitig sein Subventionsgesuch um diesen Betrag reduziert. 

2.2.2 Erhöhung der bisherigen Subvention zur Verteilung an die elf Baselstädtischen 
Musikvereine 

Die an die Verbände weitergeleitete Subvention des Kantons Basel-Stadt deckt meist nur knapp 
das Dirigentenhonorar des jeweiligen Vereins. Zusätzliche Kosten können jedoch nicht gedeckt 
werden. Darüber hinaus ist ein deutlicher Anstieg in der Höhe der Dirigentenhonorare zu ver-
zeichnen. Kompetente Dirigenten sind für den musikalischen Erfolg und die Konkurrenzfähigkeit 
der Vereine von zentraler Bedeutung. Aus diesen Gründen beantragt der MVBB, in Absprache 
mit der IG BS-MV, eine Erhöhung der Subvention um 8'000 Franken p.a. von 110'000 Franken 
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p.a. auf 118'000 Franken p.a. für die Weiterleitung an die angeschlossenen Baselstädtischen 
Vereine und den Verband.  

2.3 Antrag und Begründung des Regierungsrates um Weiterführung der Sub-
vention 

Der Musikverband beider Basel leistet einen wertvollen und wichtigen Beitrag für die Basler 
Blasmusikszene. Er vertritt und wahrt die Interessen der im Verband angeschlossenen Vereine, 
setzt sich für den Erhalt und die Förderung des Blasmusikwesens ein, weckt die Begeisterung für 
die Blasmusik bei Interessierten und unterstützt sie bei deren Ausbildung. Der Regierungsrat 
schätzt die wichtige und für die Basler Blasmusiklandschaft wertvolle Arbeit des MVBB. Aus prio-
ritären Gründen und aufgrund der allgemeinen finanziellen Situation beantragen wir jedoch ledig-
lich eine Fortführung der Subvention in bisheriger Höhe von 110'000 Franken p.a. an den MVBB 
zur Verteilung an die elf Baselstädtischen Vereine.  
 
Der Regierungsrat hält den oben beschriebenen Budgettransfer von der MVBB an die KMB für 
die Jungbläser/-innenausbildung durch die KMB sowohl aus strukturell-organisatorischer wie aus 
inhaltlicher Sicht für sinnvoll. Da die entsprechenden Mittel direkt der KMB zur Ausführung ihres 
Ausbildungsauftrags zur Verfügung gestellt werden, können die Ausbildungsangebote im Blas-
musikbereich in der KMB zusammengefasst und qualitativ gesichert werden.  
 
Der Regierungsrat sieht auch künftig vierjährige Subventionsperioden vor, da damit dem Depar-
tement die nötige Flexibilität eingeräumt und den Institutionen gleichzeitig eine gewisse Pla-
nungssicherheit gewährleistet wird. Wir beantragen Ihnen deshalb die Fortführung der Subventi-
on für den Musikverband beider Basel bis Ende 2017. 

2.4 Beurteilung nach § 5 des Subventionsgesetzes 

Öffentliches Interesse des Kantons an der Erfüllung der Aufgabe 
(§ 5 Abs. 2 lit. a SubvG): 

Der Musikverband beider Basel leistet einen wertvollen und wichtigen Beitrag für die Basler 
Blasmusikszene, insbesondere im Laienbereich. Er vertritt und wahrt die Interessen der im Ver-
band angeschlossenen Vereine, setzt sich für den Erhalt und die Förderung des Blasmusikwe-
sens ein, weckt die Begeisterung für die Blasmusik bei Interessierten und unterstützt sie bei de-
ren Ausbildung. Der Musikverband beider Basel unterstützt die angeschlossenen Vereine darin, 
sich mit ihrer Zukunftsfähigkeit sowie der Entwicklung von neuen Angeboten und Formaten zu 
beschäftigen. Insbesondere das Projekt Bläserklassen (mit dem Schuljahr 2013/2014 startet die 
zweite Klasse) kann als Erfolg bewertet werden. Das Ziel, dass sich Schüler nach Besuch einer 
Bläserklasse auch später ausserhalb der Schule musikalisch engagieren sollen, trägt erste Früch-
te. Darüber hinaus veranstaltet der MVBB im November 2013 zum zweiten Mal den Nordwest-
schweizerischen Solisten- und Ensemblewettbewerb sowie im April 2014 das 1. Jugendmusikla-
ger für BrassBands. Der MVBB schliesst mit seinen Aktivitäten eine wichtige Lücke im kulturellen 
Angebot der Stadt Basel, insbesondere in der musikalischen Ausbildung im Amateurbereich. 
Damit kommt der Kantonal-Musikverband einem breiten Bedürfnis in der Bevölkerung nach. Der 
Nachweis eines öffentlichen Interesses des Kantons an der Erfüllung der Aufgabe 
(§ 5 Abs. 2 lit. a SubvG) ist damit erbracht. 
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Sachgerechte Erfüllung der Aufgabe durch den Subventionsempfänger 
(§ 5 Abs. 2 lit. b SubvG):  

Die Vergütung an die Baselstädtischen Musikvereine richtet sich nach dem Reglement zur Ver-
teilung von Zuwendungen an die Baselstädtischen Musikvereine des MVBB. Darin werden Leis-
tungsberechtigung und Leistungsauftrag sowohl der Sektionen als auch des Verbandes verbind-
lich geregelt. Die sachgerechte Erfüllung der Aufgabe (§ 5 Abs. 2 lit. b SubvG) ist somit gegeben. 

Angemessene Eigenleistung und Nutzung der Ertragsmöglichkeiten durch den 
Subventionsempfänger (§ 5 Abs. 2 lit. c SubvG):  

Die erwirtschaftete Eigenleistung der Baselstädtischen Musikvereine betragen im Schnitt 70% der 
Gesamteinnahmen. Es wird somit, wo dies möglich ist, eine angemessene Eigenleistung er-
bracht. Die bestehenden Ertragsmöglichkeiten werden durch den Subventionsnehmer genutzt 
(§ 5 Abs. 2 lit. c SubvG). 

Nachweis, dass die Aufgabe ohne Subvention nicht oder nicht hinreichend erfüllt 
werden kann (§ 5 Abs. 2 lit. d SubvG):  

Wie aus den Erfolgsrechnungen der vergangenen Jahre und dem Musterbudget 2013 hervorgeht, 
sind die im Musikverband beider Basels zusammengeschlossenen Baselstädtischen Musikverei-
ne auf staatliche Hilfe angewiesen (§ 5 Abs. 2 lit. d SubvG). 
 
Die Ausrichtung der Subvention erfüllt somit alle Voraussetzungen des Subventionsgesetzes. 

3. Antrag 
Das Finanzdepartement hat den vorliegenden Ausgabenbericht gemäss § 8 des Gesetzes über 
den kantonalen Finanzhaushalt (Finanzhaushaltgesetz) vom 14. März 2012 überprüft. 
 
Gestützt auf unsere Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat die Annahme des nachste-
henden Beschlussentwurfes. 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

      
Dr. Guy Morin 
Präsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 
 
 
Beilagen 
1. Entwurf Grossratsbeschluss 
2. Bilanz, Erfolgsrechnung, Revisionsbericht 2010 
3. Bilanz, Erfolgsrechnung, Revisionsbericht 2011 
4. Bilanz, Erfolgsrechnung, Revisionsbericht 2012 
5. Musterbudget 2014–2017 
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Grossratsbeschluss 
 

Ausgabenbericht betreffend Bewilligung von Subventionen an den 
Musikverband beider Basel MVBB für die Jahre 2014–2017 

(vom [Datum eingeben]) 

 
Der Grosse Rat des Kantons Basel Stadt, nach Einsichtnahme in den Ausgabenbericht des Re-
gierungsrates Nr. [Nummer eingeben]vom [Datum eingeben] und nach dem mündlichen Antrag 
der Bildungs- und Kulturkommission vom [Datum eingeben], beschliesst: 
 

1. Für Subventionen an den Musikverband beider Basel MVBB für die Jahre 2014-2017 
werden Ausgaben von Fr. 440'000 (jährlich Fr. 110'000), nicht indexiert, bewilligt. 

 
 
 
Dieser Beschluss ist zu publizieren.  








































